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Telematikinfrastruktur (TI): Finanzierung Aufsätze für Kartenterminals 

 

 

Sehr geehrte Damen und Herren, 

 

die Kassenärztliche Bundesvereinigung und der GKV-Spitzenverband haben sich unter Vermitt-

lung des Bundesschiedsamtes auf eine Finanzierung für die Aufsätze („Orga Protect“) der stör-

anfälligen Kartenterminals ORGA 6141 des Anbieters Ingenico / Worldline Healthcare GmbH ge-

einigt. Der Aufsatz soll verhindern, dass es beim Einlesen der elektronischen Gesundheitskarten 

der neuesten Generation (eGK 2.1), die die Funktion der Near Field Communication (NFC) unter-

stützen, auf Grund von elektrostatischen Entladungen zu Abstürzen des stationären Kartenlese-

gerätes bis hin zur Praxis-EDV kommt. 

Jede Betriebsstätte, die sich vor dem 1. Oktober 2022 an die TI angeschlossen hat, erhält einma-

lig eine Pauschale für den Aufsatz inklusive Versandkosten. Die Höhe der Pauschale ist nach der 

Praxisgröße gestaffelt: 

- bis zu 3 Ärzte/Psychotherapeuten in der Praxis: 35,46 Euro  

(Pauschale für einen Kartenterminalaufsatz inkl. Versandkosten) 

- 4 bis zu 6 Ärzte/Psychotherapeuten in der Praxis: 66,28 Euro  

(Pauschale für zwei Kartenterminalaufsätze inkl. Versandkosten) 

- mehr als 6 Ärzte/Psychotherapeuten in der Praxis: 97,10 Euro 

(Pauschale für drei Kartenterminalaufsätze inkl. Versandkosten) 

Bei der Ermittlung der Anzahl der Ärzte/Psychotherapeuten ist das kumulierte Vollzeitäquivalent 

zum Zeitpunkt der TI-Erstausstattung entscheidend. Spätere Praxisvergrößerungen können nicht 

berücksichtigt werden.  
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Die Anspruchsberechtigung für die Pauschale wird von uns automatisch ermittelt. Das Einrei-

chen von Rechnungen oder eine gesonderte Beantragung ist nicht erforderlich. Die Aus-

zahlung der Pauschale erfolgt mit der Restzahlung und wird nach derzeitiger Planung im Hono-

rarbescheid für das Quartal 3/2022 ausgewiesen. 

Praxen, die einen Aufsatz benötigen, wenden sich bitte an ihren IT-Servicepartner.  

Zusätzlich zum Aufsatz hat die gematik eine Reihe weiterer Maßnahmen getestet und bietet eine 

Nutzenbewertung dieser Maßnahmen auf ihrer Homepage. Neben der Problematik der elektro-

statischen Entladung untersuchen derzeit Hersteller und gematik weitere Ursachen, die zu Kar-

tenterminalabstürzen im Zusammenhang mit dem Stecken von elektronischen Gesundheitskarten 

führen. Eine gesonderte Information hierzu erfolgt sobald uns Details vorliegen. 

Haben Sie Fragen? Unsere Mitarbeiter der KVB Servicetelefonie helfen Ihnen gerne weiter. 

Freundliche Grüße 

gez. 

Monika Schindler 

Gesamtteam Digitalisierung 

 

https://www.gemmunity.de/community?id=community_blog&sys_id=b5ff55c8db210d1032f653cad396197f

